
§ 57 SchUG
(1) Lehrerkonferenzen sind zur Erfüllung der ihnen durch die Rechtsvorschriften übertragenen
Aufgaben und zur Beratung gemeinsamer Fragen insbesondere der Planungs-, Unterrichts-,
Erziehungs- und Bildungsarbeit, der Evaluation oder der beruflichen Fortbildung der Lehrer
durchzuführen.

(2) Je nach Aufgabe der Lehrerkonferenz setzt sich diese aus den Lehrern des Schulclusters
(Schulclusterkonferenz), der Schule (Schulkonferenz), einer Klasse (Klassenkonferenz), eines
Unterrichtsgegenstandes oder in anderer Weise zusammen. Über Beschluss der Lehrerkonferenz
können auch andere Personen den Beratungen beigezogen werden.

(3) Der Schulleiter oder ein von ihm beauftragter Lehrer führt den Vorsitz in den Lehrerkonferenzen.
Dem Vorsitzenden obliegt die Einberufung der Lehrerkonferenz. Eine Lehrerkonferenz ist jedenfalls
einzuberufen, wenn dies ein Drittel der für die Teilnahme jeweils in Betracht kommenden Lehrer
verlangt.

(4) Für den Beschluss einer Lehrerkonferenz sind die Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln ihrer
Mitglieder und die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Dem Vorsitzenden
und jedem Mitglied kommt eine Stimme zu. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden. Stimmübertragungen sind ungültig. In Klassenkonferenzen gemäß § 20 Abs. 6 und 6a, §
21 Abs. 4 und § 25 Abs. 2 lit. c kommt das Stimmrecht nur jenen Mitgliedern zu, die den Schüler im
betreffenden Schuljahr zumindest vier Wochen unterrichtet haben. Über den Verlauf einer
Lehrerkonferenz ist eine schriftliche Aufzeichnung zu führen.

§ 77a SchUG
1. (3) Zum Nachweis der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit schulinterner Vorgänge sind
Besprechungsprotokolle sowie Aufzeichnungen von Konferenzen und von Sitzungen
schulpartnerschaftlicher Gremien zu dokumentieren. Sie haben insbesondere zu enthalten:
1) Datum, Zeit, Ort der Anwesenden, 2) Tagesordnungspunkte, 3) Anträge, 4) Aufzeichnung des
Sitzungsverlaufs, 5) Gefasste Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse sowie, 6) Namen und
Unterschrift der Protokollführerin oder des Protokollführers

2. Protokolle und Aufzeichnungen sind unter Beachtung der Zugriffsbeschränkungen und
Datensicherheitsmaßnahmen gemäß § 77 Abs. 3 drei Jahre ab dem Jahr, in dem das Protokoll geführt
oder die Aufzeichnung stattgefunden hat, aufzubewahren. Protokolle über Beschlüsse mit
Wirksamkeit für die Zukunft sind drei Jahre über das Enden der Wirksamkeit des Beschlusses
aufzubewahren.

Lehrerkonferenzen
Es gibt weder einen “Konferenz-Erlass” noch Weisung für eine
Monatskonferenz. Die “Notenkonferenz” hat am Mittwoch, Donnerstag
oder Freitag in der vorletzen Schulwoche stattzufinden.
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